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Abkürzungsverzeichnis 

 
Destatis Statistisches Bundesamt 
ECMO  Extrakorporale Membranoxygenierung 
ETZ  Eintreffzeit 
EwDichte Einwohnerdichte 
FMS  Funkmeldestatus 
FZ  Flugzeit 
HF  Hilfsfrist 
HEMS TC Helicopter Emergency Medical Services Technical Crew Member 
IRG  Institut für Rettungsingenieurwesen und Gefahrenabwehr 
ITH  Intensivtransporthubschrauber 
IABP  Intraaortale Ballonpumpe 
KTW  Krankentransportwagen 
LuftRBP Luftrettungsbedarfsplan 
MAGS  Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen 
NEF  Notarzteinsatzfahrzeug 
NRW  Nordrhein-Westfalen 
PIS  Public Interest Site 
RD  Rettungsdienst 
RTH  Rettungshubschrauber 
SHN  Sicherheitsniveau 
SR  Städteregion 
TG  Trägergemeinschaft 
TH Köln Technische Hochschule Köln 
WKZ  Wiederkehrzeit 
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2.2  Geographie  

2.3  Bodenrettungsdienst in NRW  

Die 53 Kreise und kreisfreien Städte sind als Träger des Rettungsdienstes verpflichtet, die 
bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung 
einschließlich der notärztlichen Versorgung im Rettungsdienst und des Krankentransports sicherzustellen. 
Beide Aufgabenbereiche bilden eine medizinisch-organisatorische Einheit der Gesundheitsvorsorge und 
Gefahrenabwehr. (§ 6 Abs. 1 RettG NRW). Dazu halten Sie Krankenkraftfahrzeuge gemäß § 3 Abs. 1, 2 
und 4 vor, deren Anzahl und Standorte in einem Bedarfsplanungsverfahren gemäß § 12 RettG NRW 
ermittelt, laufend überprüft und spätestens alle 5 Jahre angepasst wird.  Aufgrund der Dynamik und der 
unterschiedlichen Sachstände der einzelnen Rettungsdienstbedarfspläne wird hier nicht weiter darauf 
eingegangen. Für jede kreisfreie Stadt und jeden Kreis sind mit Ausnahme der StädteRegion Aachen und 
der Städte Wuppertal/Solingen grundsätzlich eine Leitstelle für die eingehenden Hilfeersuchen gemäß § 8 
RettG NRW vorhanden. In einigen Kreisen gibt es dazu noch bei einigen kreisangehörigen Städten 
Feuerwachen, auf denen die 112 aufläuft und mit der dort zuständigen Kreisleitstelle kommuniziert 
werden.  
 
Hinweis: Um Wechselwirkungen zwischen Boden- und Luftrettung im Hinblick auf die notärztliche 
Versorgung zu erkennen, wurden die Einsatzzahlen der bodengebundenen Notarztsysteme ermittelt und 
den Einsatzzahlen der Luftrettung gegenübergestellt. Ergebnisse in 4.  
 

2.4  Luftrettungsdienst  

Der Luftrettungsdienst in NRW besteht analog zum Bodenrettungsdienst aus Einsatzmitteln der 
öffentlichen Luftrettung (II. Abschnitt des RettG NRW) und der unternehmergeführten Luftrettung, die auf 
der Basis einer Genehmigung auf eigene Rechnung und im eigenen Namen tätig ist (III. Abschnitt des 
RettG NRW). 

2.4.1  Trägergemeinschaft RTH (öffentlicher Luftrettungsdienst)  
 
Wert:   Zugehörigkeit zu der jeweiligen RTH-Trägergemeinschaft -    
   gemeindescharf 
Aussage:  Räumliche Verteilung der RTH-Trägergemeinschaften -     
   gemeindescharf 
Quelle:    RdErl. d. Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales vom    
   25.10.2006, in Kraft getreten am 1.1.2007 und geändert d. RdErl. v. 8.2.2011. 
 
Karte 2 zeigt die gemeindescharfe Zuordnung zu den jeweiligen Trägergemeinschaften der sieben 
Rettungshubschrauber in NRW. Diese Zuordnung wurde von den Verfassern im Jahr 2002 für das MAGS 
NRW erstellt. Grundlage der Zuordnung sind Bezugsradien von 50 km Länge um die jeweiligen 
Luftrettungsstandorte. Bei Überlappungen zweier Radien wurde eine Gerade zwischen den beiden 
Schnittpunkten gelegt. Wenn diese Schnittlinie durch einen Kreis bzw. eine Stadt verläuft, wurden die 
jeweiligen Flächenanteile planimetriert und aufgrund der jeweils anteilig größeren Fläche der 
entsprechenden Trägergemeinschaft zugeordnet. Diese Zuordnung der RTH-Trägergemeinschaften 





V 2.4                                                                                                        Luftrettungsbedarfsplan NRW - LuftRBP NRW 2022 

10 
 

Gemeindegrenze

Stadt-/Kreisgrenze

Bezirksregierungs-
bereichsgrenze

Landesgrenze

Rld

Wsf

ITH Christoph Rheinland Köln

ITH Christoph Westfalen Greven

Rld

Wsf

Kreis

Höxter

Kreis

Paderborn

Kreis

Soest

Kreis

Warendorf

Kreis Viersen
Kreis 

Mettmann

Ennepe -
Ruhr -
Kreis

Märkischer

Kreis

Kreis

Unna

Kreis Olpe

Hochsauerland
Kreis

Kreis

Kleve

Kreis

Wesel

Kreis

Coesfeld

Rhein -Kreis
Neuss

Kreis 
Recklinghausen

Kreis

Borken

Kreis

DürenSR

Aachen

Rheinisch -
Bergischer

Kreis

Rhein    - Sieg     - Kreis

Oberbergischer

Kreis
Kreis Siegen -

Wittgenstein

Kreis

Euskirchen

Kreis
Heinsberg

Rhein -Erft -Kreis

Kreis 

Gütersloh

Kreis

Minden -

Lübbecke

Kreis

Lippe

Kreis Herford

Kreis

Steinfurt

HER

SG

MS

DO

HA

BO
E

GEBOTOB

MHDU

D

KR

MG

W

RS

K

LEV

BN

AC

BI

HAM

ITH Trägergemeinschaften in NRW
Quelle: RdErl. MAGS von 25.10.2008
Entwurf und Zeichnung: Dr. Martin Wesolowski

240 km

Schnittlinie durch einen Kreis bzw. eine Stadt verläuft, wurden die jeweiligen Flächenanteile planimetriert 
und aufgrund der jeweils anteilig größeren Fläche der entsprechenden Trägergemeinschaft zugeordnet. 
Diese Zuordnung der ITH-Trägergemeinschaften wurde vom MAGS NRW am 22.10.2002 (III 8 - 0714.1.3) 
erlassen.  
 
  
Es zeigt sich, dass aufgrund des gewählten Bezugsradius eine annähernd hälftige und flächendeckende 
Aufteilung der Fläche von NRW auf die beiden Trägergemeinschaften gegeben ist,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karte 3  ITH Trägergemeinschaften in NRW gemäß RdErl. d. Ministeriums für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales vom 25.10.2006, in Kraft getreten am 1.1.2007 und geändert d. RdErl. v. 8.2.2011. 
 
 
 
2.4.3 Standorte des öffentlichen Luftrettungsdienstes nach dem II. Abschnitt des RettG NRW 
Wert:   Topographische Verortung der Luftrettungsstationen in NRW 
Aussage:  Räumliche Verteilung der Luftrettungsstationen in NRW 
Quelle:   ADAC Luftrettung Stationsatlas 2018 
 

Karte 4a zeigt die Standorte der öffentlichen Luftrettung in NRW. Dargestellt sind die sieben Standorte der 
RTH und die zwei Standorte der ITH der öffentlichen Luftrettung.  









https://www.lba.de/SharedDocs/Downloads/DE/B/B2_Flugbetrieb/PIS/PIS_Masterliste.html
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Hubschrauber beschreiben oder vergleichen will, muss man bei definierter Druckhöhe und Temperatur betrachten, welche Reichweite (Tankfüllung) der Hubschrauber haben wird, wenn der Patient 80 kg wiegt. In 
ungünstigen Fällen ist der Start (mit Patient) wegen der Hinderniskulisse nicht möglich gewesen!    

2) Nachts und bei nicht-zeitkritischen Verlegungen muss ein Flugplan erstellt und vorgelegt werden. Dadurch verzögert sich der Start erheblich. 

3) Nachtflug wird teilweise mit nur einem Piloten durchgeführt, sofern Nachtsichtgeräte zum Einsatz kommen. Teilweise werden zwei Piloten bei 24-Stunden-Standorten eingesetzt.  

4) Die Einsatztauglichkeit als RTH hängt mit der Masse des Hubschraubers zusammen.  Die H 145 hat 3700 kg, die Bell UH-1D 4300 kg und die SA 365 N3 4300 kg. Damit ist ein Landen in einigen Bereichen mit 
höherem Risiko verbunden.   
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2.9  Einsatzstrategie Luftrettung NRW 

2.9.1  Primäreinsätze durch die öffentlichen Leitstellen der Kernträger der Luftrettung unter 
Sichtflugbedingungen  

Zu einem Primäreinsatz (z.B. Verkehrsunfall, Herzinfarkt) kann bei der Leitstelle des Kernträgers 
ergänzend zum Einsatz des bodengebundenen Rettungsdienstes das nächststehende öffentliche 
Luftrettungsmittel angefordert werden. Der Einsatz eines RTH erfolgt in der Regel erst nach gezielter 
Indikationsstellung durch den ersteintreffenden Notarzt. Eine zusätzliche Alarmierung des RTH zum 
bodengebundenen Notarztsystem ist in erster Linie dann indiziert, wenn Verletzungsmuster, 
Krankheitsbild, Unfallmechanismus oder die örtliche Infrastruktur die Notwendigkeit eines Transportes in 
ein weiter entferntes Behandlungszentrum wahrscheinlich machen. 

Eine gleichzeitige Alarmierung von RTH und bodengebundenem Notarzt ist im Ausnahmefall in 
Abhängigkeit von einsatztaktischen und medizinischen Begleitumständen (z. B. Meldung mehrerer 
Notfallpatienten) gerechtfertigt. Eine alleinige Alarmierung eines RTH ohne bodengebunden Notarzt stellt 
die Ausnahme dar und erfolgt dann, wenn in absehbarer Zeit kein bodengebundener Notarzt zur 
Verfügung steht. Der RTH ist in diesen Fällen nicht als Ergänzung, sondern als Alternative zu 
bodengebundenen Notarztsystemen zu verstehen. 

Ist kein Luftrettungsmittel in der eigenen oder angrenzenden Trägergemeinschaft verfügbar, versucht die 
Leitstelle der Kernträgerin auch weiter entfernt stehende Luftrettungsmittel einzusetzen. Kommunale oder 
Landesgrenzen sind dabei kein Hindernis. Sofern der Einsatz eines ITH für den Primäreinsatz in Betracht 
kommt, wird die Einsatzanforderung an die ITH-Kernträgerleitstellen Köln oder Steinfurt gegeben. 

Ein unternehmergeführtes Luftrettungsmittel kommt nur dann in Betracht, wenn es sofort einsatzbereit ist, 
die Ausrüstung und Personalqualifikation einem RTH des öffentlichen Luftrettungsdienstes in NRW 
entspricht und kein geeignetes öffentliches zur Verfügung steht. 

2.9.2  Sekundäreinsätze durch die öffentlichen Leitstellen der Kernträger der Luftrettung unter 
Sichtflugbedingungen 

Als Sekundäreinsätze sind rettungsdienstliche Einsätze der Notfallversorgung zu verstehen, durch die 
Notfallpatienten nach Übergabe an eine Behandlungseinrichtung zur Diagnose oder weiteren Behandlung 
in eine andere Untersuchungs- bzw. Behandlungseinrichtung transportiert werden müssen. 

2.9.2.1 Dringliche Sekundäreinsätze 

Dringliche Sekundäreinsätze werden bei Patienten erforderlich, die in der abgebenden Klinik nicht 
ausreichend versorgt werden können und deren verzugslose Verlegung in eine versorgungsfähige Klinik 
zur Vermeidung von Lebensgefahr oder schwerer körperlicher Schäden erforderlich ist. Diese Einsätze 
können von einem RTH (sofern geeignet) oder ITH übernommen werden. Die öffentliche Leitstelle des 
Kernträgers entsendet grundsätzlich ein Luftrettungsmittel des öffentlichen Luftrettungsdienstes. Ein 
gewerbliches Luftrettungsmittel kommt subsidiär in Betracht, wenn es sofort einsatzbereit ist, die 
Ausrüstung und Personalqualifikation der des öffentlich-rechtlichen RTH oder ITH entspricht und ein 
öffentlich-rechtliches Luftrettungsmittel nicht oder nicht zeitnah genug zur Verfügung steht.  
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3 Funktionalität und Wirtschaftlichkeit des Luftrettungsdienstes in NRW 

Träger der Luftrettung ist das Land NRW, das die Durchführung auf die kommunalen Kernträger überträgt. 
Diese müssen hierbei die Regelung des § 10 Absatz 1 RettG NRW beachten. Gemäß § 10 Absatz 2 RettG 
NRW bilden die Träger des Rettungsdienstes im regelmäßigen Einsatzbereich eines Luftfahrzeuges eine 
Trägergemeinschaft und regeln den Betrieb des Luftfahrzeugs durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung 
nach dem Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit als Pflichtregelung. Dabei übernimmt einer der 
Träger, in der Regel der Träger, in dessen Gebiet das Luftfahrzeug stationiert ist, die Aufgabe der 
Luftrettung in seine Zuständigkeit (Kernträger). Unter diesen Voraussetzungen sind die Träger des 
Rettungsdienstes Kostenträger im Sinne der betriebswirtschaftlichen Kostenrechnung, wobei das Nähere 
zur Kostenregelung innerhalb der Trägergemeinschaft über die öffentlich-rechtliche Vereinbarung zu 
regeln ist. § 14 RettG NRW bleibt unberührt. Der Rettungsdienst in NRW muss wirtschaftlich betrieben 
werden (§ 2a RettG NRW).  

Ein wirtschaftlicher Betrieb der Luftrettung ist dann gegeben, wenn die im Luftrettungsbedarfsplan für 
dessen Gültigkeitsdauer prognostizierten und medizinisch notwendigen Luftrettungseinsätze auch durch 
die vorgehaltenen öffentlichen Luftrettungsmittel bedarfsverzehrend mit einer mindestens 
kostendeckenden Auslastung durchgeführt werden können.  

Der Bedarf an Luftrettungsmitteln wird kontinuierlich ermittelt und im LuftRBP festgelegt und umgesetzt. 
Eine Doppelvorhaltung über den festgestellten Bedarf hinaus ist unwirtschaftlich, da sie kostentreibend 
wirkt und die öffentliche Hand (Kommunen und Kostenträger) unnötigerweise belastet. Eine 
Doppelvorhaltung kann die Luftrettung insgesamt auch qualitativ beeinträchtigen, da Einsätze auf mehr 
Einsatzmittel verteilt werden und die individuelle fliegerische wie auch notfallmedizinische 
Einsatzerfahrung der jeweiligen Besatzungen sinkt.  

Aufgrund der in diesem Luftrettungsbedarfsplan festgelegten Einsatzstrategie (siehe Kap. 2.9.) muss jeder 
Punkt in NRW planerisch innerhalb von max. 30 min für eine wirksame Unterstützung des 
Bodenrettungsdienstes für Primäreinsätze und dringliche Sekundäreinsätze erreichbar sein 
(flächendeckende Vorhaltung). Die Alarmierung muss deshalb unmittelbar bei der jeweiligen 
Hubschrauberleitstelle erfolgen können und darf nicht kaskadenförmig über mehrere Leitstellen 
zeitverzehrend erfolgen. Der Einhaltung einer im örtlichen Rettungsdienstbedarfsplan festgelegten 
Eintreffzeit kommt nur unmittelbar in der Umgebung des Standortes des Luftrettungsmittels (z.B. 4 min 
Flugzeit im städtischen Bereich bzw. 8 min im ländlichen Bereich) in besonderen Fällen unter den in 2.9. 
beschriebenen Bedingungen eine Bedeutung zu.  

Ein funktionaler Betrieb der Luftrettung ist dann gegeben, wenn mehr als 95% der im Gebiet der 
jeweiligen Trägergemeinschaft anfallenden Rettungsflüge (Primäreinsätze) und mehr als 95% der 
Verlegungsflüge (Sekundäreinsätze) auch durch die dafür vorgehaltenen öffentlichen Luftrettungsmittel 
des Kernträgers oder der angrenzenden Kernträger durchgeführt werden können. Der darüber 
hinausgehende Anteil von unter 10%, kann dabei auch durch andere Luftrettungsmittel abgedeckt werden. 
Die Bemessung ist so zu gestalten, dass die in diesem Luftrettungsbedarfsplan gemachten Vorgaben 
eingehalten werden. Dazu gehört auch, dass die durch Doppeleinsätze nicht wahrgenommenen Primär- 
und dringlichen Sekundäreinsätze der Luftrettungsmittel im Bereich der eigenen Trägergemeinschaft 
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4.3.1  Erfasser bzw. Quellen der Datenkollektive  

Die Daten der jeweiligen Datenkollektive sind von verschiedensten Erfassern und aufgrund 
unterschiedlicher Daten-Quellen zusammengestellt worden.  

Nachfolgend werden die jeweiligen Parameter mit Erfasser und Quelle angegeben. 

Parameter       Erfasser / Quelle 
Fläche        TH Köln / Destatis 
Einwohner       TH Köln / Destatis 
Einwohnerdichte      TH Köln / eigene Berechnung 
Trägergemeinschaften RTH     TH Köln / Erlass des MAGS 
Trägergemeinschaften ITH     TH Köln / Erlass des MAGS 
Standorte der Luftrettung TH Köln / Stationsatlas ADAC Luftrettung 
Luftrettungseinsätze aller genehmigten  
Luftrettungssysteme in NRW     Kernträger / Einsatzleitrechner 
Notarzteinsätze im Bodenrettungsdienst aller  
Rettungsdienste in NRW     Träger des RD / Einsatzleitrechner 
 

Im Anhang 1 sind alle angefragten Variablen und die jeweiligen Erfasser aufgelistet.  

4.3.2  Auswertung der Datenkollektive 

Die angestrebte gemeindescharfe Auswertung der erfassten Daten konnte für diesen LuftRBP aufgrund 
der gelieferten Datenqualität nicht erfolgen. Auf der Basis der administrativen Einheit Kreis und kreisfreie 
Stadt sind die erfassten Daten jedoch belastbar auswertbar. Folgende Daten wurden thematisch 
ausgewertet, kartographisch dargestellt und analysiert. Für die folgenden LuftRBP ist sicherzustellen, dass 
die erforderlichen Daten prospektiv und vollständig dokumentiert werden, damit sie für die Planung zur 
Verfügung stehen.  

 

4.4 Luftrettungsdienstliche Leistungen 

Die Auswertung der gelieferten Daten zielte auf eine räumliche Analyse der luftrettungsdienstlichen 
Leistungen in NRW ab. Die jeweiligen Auswertungen sind kartographisch dargestellt, werden beschrieben 
und analysiert. 
 
4.4.1  Luftrettungsdienstliche RTH-Einsatzrate pro Kreis/Stadt als Einsatzort (Quellen) 
Wert:   RTH-Einsätze pro 1.000 Einwohner und Jahr pro Gemeinde für die   
   Jahre 2012, 2014 und 2016 bezogen auf den Einsatzort. 
   (nur die RTH des RdErl. d. Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales vom 
   25.10.2006, in Kraft getreten am 1.1.2007 und geändert d. RdErl. v. 8.2.2011. 
 



V 2.4                                                                                                        Luftrettungsbedarfsplan NRW - LuftRBP NRW 2022 

30 
 

Aussage:  Räumliche Verteilung der RTH-Einsatzrate in NRW mit    
   Kennzeichnung von Einsatzschwerpunktgebieten (Quellen) sowie   
   deren zeitliche Entwicklung (Zeitreihe) 
Quelle:    Erhebung des MAGS 2018 
Die Einsatzrate stellt ein auf die Fläche standardisiertes Maß für die luftrettungsdienstliche Leistung dar. In 
den Karten 5A bis 5C sind die kreis- bzw. stadtscharfen RTH-Einsatzraten für die Erfassungsjahre 2016, 
2014 und 2012 dargestellt. 
 

 
Karte 5A  RTH-Einsatzrate 2016 (Einsatzort) 
 
 

RTH-Einsatzrate 2016
Einsatzort 
Quelle: Erhebung MAGS 2018
Entwurf und Zeichnung: Dr. Martin Wesolowski

< 0,125

0,125 
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Karte 5B  RTH-Einsatzrate 2014 (Einsatzort) 

 
Karte 5C  RTH-Einsatzrate 2012 (Einsatzort) 
 

< 0,125

0,125 

< 0,125

0,125 
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Karte 6B  ITH-Einsatzrate 2014 (Einsatzort) 
 

 
Karte 6C  ITH-Einsatzrate 2012 (Einsatzort) 
 

< 0,050

0,050 

< 0,050

0,050 
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4.4.3  RTH-Flugzeit (ab FMS3 bis FMS4) pro Kreis/Stadt  
Wert:   Mittelwert der RTH-Flugzeit (FZ) unter den Randbedingungen FZ   
   >0 und <30 Minuten (nur RTH des RdErl. MAGS vom 25.10.2008)   
   für die Jahre 2012, 2014 und 2016. 
Aussage:  Räumliche Verteilung der zeitlichen Erreichbarkeit sowie deren    
   zeitliche Entwicklung (Zeitreihe) 
Quelle:    Erhebung des MAGS 2018 
 
Die räumliche Verteilung der mittleren RTH-Flugzeiten pro Kreis bzw. Stadt sind in den Karten 7A bis 7C 
dargestellt. Die mittlere RTH-Flugzeit beträgt NRW-weit im Jahr 2016 12,3 Minuten. Damit ist sie im 
Vergleich zum Jahr 2014 um 30 Sekunden und im Vergleich zum Jahr 2012 um 18 Sekunden länger.  
 
Im überwiegenden Teil von NRW werden die Einsatzorte im Mittel nach  acht Minuten Flugzeit erreicht, 
das gilt sowohl für die peripheren als auch für zentrale Bereiche in NRW.   
 

 
Karte 7a  RTH-Flugzeit 2016  
 
 

RTH-Flugzeit 2016
Quelle: Erhebung MAGS 2018
Entwurf und Zeichnung: Dr. Martin Wesolowski

< 6

6 
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Karte 7b  RTH-Flugzeit 2014  
 

 
Karte 7c  RTH-Flugzeit 2012  
 

RTH-Flugzeit 2014
Quelle: Erhebung MAGS 2018
Entwurf und Zeichnung: Dr. Martin Wesolowski

< 6

6 

RTH-Flugzeit 2012
Quelle: Erhebung MAGS 2018
Entwurf und Zeichnung: Dr. Martin Wesolowski

< 6

6 






























































